
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/10/30 1Ob715/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1979

Norm

AußStrG §185 Abs3

GOG §89

Rechtssatz

Richtet ein Beteiligter nach Au4orderung gem § 185 Abs 3 AußStrG seine Eingabe fälschlich nicht an das zuständige

Gericht und langt diese verspätet bei diesem ein, tritt die Rechtsfolge des § 185 Abs 3 AußStrG ein.

Entscheidungstexte

1 Ob 715/79

Entscheidungstext OGH 30.10.1979 1 Ob 715/79
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